SITZUNG DER GEMEINDEVERTRETUNG

AM 17. DEZEMBER 2025

@7 ls@l BERICHT HAUSHALTSVOLLZUG NACH §28 GEMHVO ZIUM
30.11.2025

Der Bericht wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung erldutert.

Beschluss:
,Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zur Kenntnis.*

| EFTXZE] UBERPLANMABIGE AUSGABEN

Kostentrdger 555100 Land- und Forstwirtschaft
Sachkonto 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen

Auf Grund von erhéhtem Holzeinschlag und den damit erforderlichen Fremdleistungen
sind die bereitgestellten Mittel erschopft.

Beschluss:

,Die Gemeindevertretung nimmt die Uberplanmd&Bigen Ausgaben in Hohe von 8.000,00
€ fUr das Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft, Sachkonto 613900 sonstige weitere
Fremdleistung zur Kenntnis.*

Kostenitrager 537100 Abfallwirtschaft, Sachkonto 6139000 sonstige weitere Fremdleis-
tung

Das Budget Abfallwirtschaft ist ausgeschdpft. Es werden 100,00 € fUr Schiebearbeiten
auf dem GrUnabfallplatz bendtigt.

Beschluss:

,Die Gemeindevertretung nimmt die UberplanmdaBigen Ausgaben in H6he von 100,00 €
bei Produkt 537100 Abfallwirtschaft, Sachkonto 6139000 sonstige Fremdleistungen zur
Kenntnis."



@I <&] PRUFUNGSBERICHT UBER DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN RE-
CHENSCHAFTSBERICHT ZUM 31.12.2024 DER GEMEINDE NUSTTAL

Gem. § 112 HGO hat die Gemeinde fUr den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen
Jahresabschluss aufzustellen. Dieser Jahresabschluss wurde durch die Gemeindeverwal-
tung unter Mithilfe des Betriebswirtschaftlichen Beratungszentrums erstellt, durch den
Gemeindevorstand am 24.03.2025 beschlossen und der Revision zur Prifung vorgelegt.
§ 112 Abs. 5 HGO sieht fur die Vorlage des Jahresabschlusses eine Frist von 5 Monaten
nach Abschluss des Haushaltsjahres vor. Die Vorlage des Jahresabschlusses 2024 bei der
Revision erfolgte fristgerecht.

Mit dem PrUfungsbericht vom 10.12.2025 hat der Fachdienst Revision des Landkreises
Fulda mitgeteilt, dass der Jahresabschluss 2024 der Gemeinde NUsttal ein den tatséch-
lichen Verhdltnissen entsprechendes Bild Uber die Vermodgenslage der Gemeinde NUst-
tal zum Bilanzstichtag 31.12.2024 darstellt.

Die Beratung und Beschlussfassung der gepruften JahresabschlUsse ist gem. § 113 HGO
und die Entlastung des Gemeindevorstandes gem. § 114 HGO Aufgabe der Gemein-
devertretung.

Nach Abschluss der PrGfung durch den Fachdienst Revision legt der Gemeindevorstand
die AbschlUsse mit dem Schlussbericht der Gemeindevertretung zur Beratung und Be-
schlussfassung vor.

Der Beschluss Uber den gesamten Jahresabschluss sowie die Entlastung ist 6ffentlich
bekannt zu machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung ist die Jahresrechnung mit
ErlGduterungsbericht an sieben Tagen offentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist
auf die Auslegung hinzuweisen. Der Beschluss Uber die Jahresrechnung und die Entlas-
tung ist mit dem Schlussbericht des Fachdienstes Revision unverzuglich der Aufsichtsbe-
hérde vorzulegen.

Der Bestatigungsvermerk des Fachdienstes Revision ist nachfolgend abgedruckt:

Uneingeschrankier kommunaler Bestatigungsvermerk fur den Jahresabschluss

Nach der Beurteilung aufgrund der bei der Prufung gewonnenen Erkenntnisse, mit Aus-
nahme der unter Punkt 3.2 genannten Feststellungen, stimmt der Jahresabschluss mit
der BuchfUhrung Uberein, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt ein den
tatsdchlichen Verhdltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragsla-
ge der Gemeinde und stellt die wirtschaftliche Lage sowie die Chancen und Risiken der
zukUnftigen Entwicklung zutreffend

dar.



Die Prufung der OrdnungsmasBigkeit der Haushaltswirtschaft ergab, dass
e der Haushaltsplan eingehalten wurde,
e die Rechnungsbetrdge sachlich und rechnerisch vorschriftsmdaBig begrindet und
belegt sind,
e beiden Erfradgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der
Vermdgens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfah-
ren worden ist.

Daraus ergibt sich folgender

Uneingeschrankter kommunaler Bestatigungsvermerk fir die Haushaltswirtschaft

Nach der Beurteilung aufgrund der bei der Prufung gewonnenen Erkenntnisse, mit Aus-
nahme der unter Punkt 3.2 genannten Feststellungen, entspricht die Haushaltswirtschaft
insgesamt den geltenden Vorschriften. VerstéBe gegen die Gebote der Ordnungsma-
Bigkeit und Wirtschaftlichkeit wurden im Rahmen der durchgefUhrten Prifungen nicht
festgestellt. Die haushaltwirtschaftliche Lage der Gemeinde ist geeignet, die stetige
ErfUllung der Gemeinde obliegenden Aufgaben zu gewdhrleisten.

Fulda, den 10. Dezember 2025

Beschluss:

a) ,,Die Gemeindevertretung beschlieBt einstimmig den gepriften Jahresabschluss zum
31.12.2024 der Gemeinde NUsttal mit dem Schlussbericht der Revision des Landkrei-
ses Fulda in der vorgelegten Fassung gem. § 113 HGO.

b) Die Gemeindevertretung beschlieBt einstimmig die Entlastung des Gemeindevor-
standes gem. § 114 HGO.“

‘ QLIS ®] ERNENNUNG ZUM EHRENBURGER

Thorsten Hohmann hat 27 Jahre das Amt des Gemeindejugendfeuerwehrwartes aus-
geUbt. Daher schlug der Gemeindebrandinspektor Stefan Hohmann vor, Thorsten
Hohmann zum EhrenbUrger zu ernennen.

GemdaB § Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde NUsttal kann die Gemeinde Perso-
nen, die sich fUr die Gemeinde besonders verdient gemacht haben, das EhrenbUrger-
recht verleihen. GemdaB §8 Abs. 2 der Hauptsatzung kdnnte er aufgrund seiner mehr als
20-jahrigen Tatigkeit die Bezeichnung Enrengemeindejugendfeuerwehrwart erhalten.
Der Gemeindevorstand hat sich in seiner Sitzung vom 28.05.2025 fUr die Ernennung aus-
gesprochen und empfiehlt der Gemeindevertretung, Herrn Thorsten Hohmann zum Eh-
rengemeindejugendfeuerwehrwart zu ernennen.

Beschluss:
,Die Gemeindevertretung beschliet einstimmig Herrn Thorsten Hohmann zum Ehren-
gemeindejugendfeuerwehrwart zu ernennen.”



| EIXZEE VERSCHIEDENES

Bgm Marion Frohnapfel informierte Uber Folgendes:

e Ausgelegte Infobroschuire IKEK
e denImagefim der Gemeinde NUsttal, der Anfang Januar verdffentlicht wird

e Konstituierende Sitzung Gemeindevertretung am 15.04.2026, und die anstehende
Kommunalwahl

BGM Marion Frohnapfel richtete ihren Dank an den Gemeindevorstand, Gemeindever-
fretung, Ortsbeiréte und die Mitarbeiter des Rathauses, sowie an alle Ehrenamtlichen.

Beschluss:

-entfdillt-



	Sitzung der Gemeindevertretung
	am 17. Dezember 2025
	Punkt 1 	Bericht Haushaltsvollzug nach §28 GemHVO zum 30.11.2025
	Punkt 2  Überplanmäßige Ausgaben
	Punkt 3 	Prüfungsbericht über den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht zum 31.12.2024 der Gemeinde Nüsttal
	Punkt 4 	ernennung zum Ehrenbürger
	Punkt 5  Verschiedenes


